
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Vernehmlassung zur Vorlage an den Landrat betreffend Änderung des 
Gesetzes über den Denkmal- und Heimatschutz vom 9. April 1992 zur 
Umsetzung der angenommenen nichtformulierten Volksinitiative „Ja 
zu Wildenstein und Schloss Bottmingen“ 
 
 
Sehr geehrte Frau Pegoraro, 
 
Für die Gelegenheit der Stellungnahme zur Vorlage an den Landrat 
betreffend Änderung des Gesetzes über den Denkmal- und Heimatschutz 
vom 9. April 1992 zur Umsetzung der angenommenen nichtformulierten 
Volksinitiative „Ja zu Wildenstein und Schloss Bottmingen“ möchten wir uns 
bedanken. 
 
Die SP Baselland begrüsst den vorgeschlagenen Weg der Umwidmung der 
Schlösser Bottmingen und Wildenstein und des Hofguts Wildenstein vom 
Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen des Kantons. Damit ist sicherge-
stellt, dass allfällige zukünftige Weichenstellungen bezüglich Besitz oder 
Nutzung dieser Kulturgüter durch den Landrat entschieden werden.   
Ebenso erklären wir uns einverstanden mit der Änderung des Gesetzes 
über den Denkmal- und Heimatschutz vom 9. April 1992, mit welcher für 
die Erhaltung von Schloss Bottmingen und von Schloss und Hofgut 
Wildenstein gesorgt wird. Längerfristig gilt es dabei, ausreichend Mittel zur 
Verfügung zu stellen, damit diese Objekte und diverse weitere Burgen des 
Kantons Basel-Landschaft erhalten bleiben. 
Wir weisen darauf hin, dass Schloss und Hofgut Wildenstein als historisch 
gewachsene Einheit zu betrachten sind, ähnlich der Schlossdomäne 
Wildegg im Kanton Aargau, zu welcher ebenfalls ein Hofgut gehört. Solche 
Einheiten sind in der Schweiz in nicht mehr allzu grosser Zahl vorhanden 
und entsprechend zu schützen.    
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, Stellung nehmen zu dürfen, und 
verbleiben mit freundlichen Grüssen. 
 
Sozialdemokratische Partei Baselland 
 
 
 
 
Pia Fankhauser, Präsidentin SP Baselland 
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